
 

 

Anlage 2.1 
zu § 2 Absatz 2 Nummer 1 

Voraussetzungen für eine Anzeige anstelle einer Genehmigung nach § 2 Absatz 2 
Nummer 1 für alle Anhänge der Abwasserverordnung 

1. Indirekteinleitungen in geringer Menge 

Für indirekte Einleitungen aus Betrieben, bei denen keiner der in den Teilen D oder 

E des jeweils maßgeblichen Anhanges der Abwasserverordnung begrenzten Stoffe 

in das Abwasser gelangen kann und die in Abschnitt B des jeweils maßgeblichen 

Anhanges der Abwasserverordnung enthaltenen stoffbezogenen Anforderungen 

eingehalten sind, ist eine Anzeige anstelle einer Genehmigung ausreichend, wenn  

a) eine eigenverantwortliche Prüfung durch die Indirekteinleiterin oder den 

Indirekteinleiter ergeben hat, dass  

aa) die in Abschnitt B des jeweils maßgeblichen Anhanges der 

Abwasserverordnung enthaltenen stoffbezogenen Anforderungen 

eingehalten sind und  

bb) in den eingesetzten Roh- und Hilfsstoffen keiner der in den Teilen D oder E 

des jeweils maßgeblichen Anhanges zur Abwasserverordnung begrenzten 

Stoffe enthalten ist und  

cc) auch durch Reaktionen der in der Produktion eingesetzten Stoffe mit zur 

Abwasserbehandlung eingesetzten Stoffen keiner, der in den Teilen D oder 

E des jeweils maßgeblichen Anhanges der Abwasserverordnung 

begrenzten Stoffe gebildet werden kann, und  

b) die Ergebnisse der Prüfung nach Buchst. a der für die Gewässeraufsicht 

zuständigen Wasserbehörde mit der Anzeige durch folgende Unterlagen 

nachgewiesen werden:  

aa) verfahrenstechnische Erläuterung zum Abwasseranfall,  

bb) Liste der eingesetzten Roh- und Hilfsstoffe mit Angaben der Herstellerin 

oder des Herstellers, dass die genannten Stoffe nicht enthalten sind (zum 

Beispiel Sicherheitsdatenblätter, ergänzende Produktbeschreibungen),  

cc) Analyseergebnisse des unbehandelten Rohabwassers zu den 

Schadstoffparametern, die im betreffenden Anhang der 

Abwasserverordnung für den Ort des Anfalls oder vor seiner Vermischung 
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begrenzt sind, durch eine nach § 10 der Abwassereigenkontrollverordnung 

für den jeweiligen Anhang anerkannte Untersuchungsstelle. 

Bei der Prüfung nach Buchst. a bleiben Stoffe unberücksichtigt, die bereits in dem 

in der Produktion eingesetzten Wasser enthalten waren, soweit die Konzentration 

die in Anhang 1 der Indirekteinleiterverordnung genannten Schwellenwerte nicht 

übersteigt. 

2. Anzeige der Indirekteinleitung 

Für die Anzeige ist der als Anlage 2.2 beigefügte Vordruck zu verwenden. 

3. Besondere Verpflichtungen der Indirekteinleiterin oder des Indirekteinleiters 

Die Indirekteinleiterin oder der Indirekteinleiter hat sich zu verpflichten,  

a) das Datum der Inbetriebnahme der angezeigten Indirekteinleitung der für die 

Gewässeraufsicht zuständigen Wasserbehörde unverzüglich schriftlich 

mitzuteilen, sofern es sich um eine neue Indirekteinleitung handelt,  

b) die eigenverantwortliche Prüfung nach Nr. 1 Buchst. a in Intervallen von 

höchstens fünf Jahren nach erfolgter Erstprüfung zu wiederholen und die 

Ergebnisse dieser Wiederholungsprüfungen analog Nr. 1 Buchst. b der für die 

Gewässeraufsicht zuständigen Wasserbehörde vorzulegen sowie im Betrieb zu 

dokumentieren und zur Einsichtnahme vorzuhalten, 

c) wenn erkennbar wird, dass die Voraussetzungen für eine Anzeige nicht mehr 

eingehalten werden können,  

aa) unverzüglich einen Genehmigungsantrag zu stellen, wenn die 

Indirekteinleitung weiterhin betrieben werden soll oder  

bb) der für die Gewässeraufsicht zuständigen Wasserbehörde die Einstellung 

der Indirekteinleitung schriftlich mitzuteilen, wenn die Indirekteinleitung nicht 

mehr betrieben werden soll, 

d) der für die Gewässeraufsicht zuständigen Wasserbehörde eine Einstellung der 

Indirekteinleitung schriftlich mitzuteilen. 
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